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NIEDERSCHRIFTEN 

Protokoll über die Sitzung der 
Stadtverordnetenversammlung

Datum :			   30.04.2026
Beginn :			   18 :30 Uhr
Ende :			   21 :30 Uhr
Sitzungsraum :	� Rathaussaal,  

16540 Hohen Neuendorf,  
Oranienburger Straße 2

	
Genehmigt und wie folgt unterschrieben :
Stellv. Vorsitz :	� gez. Franziska Reichel	
Schriftführung :	� gez. Annemarie Jungfer 

gez. Leonie Schablewski 
gez. Anja Strauß

ANWESENDE  
AUSSCHUSSMITGLIEDER

Anwesende Mitglieder der Stadtverordneten- 
versammlung
Reichel, Franziska · SPD/Bündnis 90/Die Grünen
Brunke, Cathrin · CDU
Erhardt-Maciejewski, Christian Gerlach · /FDP/
Tierschutzp./BSW/Zimmermann
Fiedler, Steffen · AfD
Franck, Annett · AfD
Fussan, Sabine · SPD/Bündnis 90/Die Grünen
Gerlach, Michael · Gerlach/FDP/Tierschutzp./
BSW/Zimmermann
Dr. Guretzki, Hans-Joachim · Die Linke & 
Stadtverein
Hamann, Kerstin · Gerlach/FDP/Tierschutzp./
BSW/Zimmermann
Hartung, Klaus-Dieter · Die Linke & Stadtverein
Heider, Michael · CDU
Hübner, Florian · CDU
Jirka, Oliver · SPD/Bündnis 90/Die Grünen
Kay, Thomas · AfD
Lindner, Jutta · SPD/Bündnis 90/Die Grünen
Löster, Martina · CDU
Lütgenau, Katrin · SPD/Bündnis 90/Die Grünen
Paeper, Judith · SPD/Bündnis 90/Die Grünen
Reichel, Stefan · CDU
Reichert, Michael · CDU
Dr. Scholz, Sylvia · Gerlach/FDP/Tierschutzp./
BSW/Zimmermann
Tittelbach, Uwe · SPD/Bündnis 90/Die Grünen
Tschaut, Horst · AfD
Zimmermann, Marco · Gerlach/FDP/
Tierschutzp./BSW/Zimmermann
van Ginneken, Jacqueline · AfD
von Gizycki, Thomas · SPD/Bündnis 90/Die 
Grünen

Mitarbeitende der Verwaltung
Föllmer, Shirley Francine ·Auszubildende
Oleck, Hans Michael ·Fachbereichsleiter Bauen
Strauß, Anja· Leiterin Büro Bürgermeister und 
SVV
Werner, Michaela ·Erste Beigeordnete

Fehlende Mitglieder der Stadtverordneten- 
versammlung
Apelt, Steffen · Bürgermeister
Dr. Weiland, Raimund · CDU
Andrle, Josef · SPD/Bündnis 90/Die Grünen
Schmidt-Heidrich, Falko · CDU
Wiezorek, Anton · Die Linke & Stadtverein

TAGESORDNUNG 
ÖFFENTLICHER TEIL

1	 Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, 
Feststellung der Ordnungsmäßigkeit 
der Ladung, der Anwesenheit und der 
Beschlussfähigkeit	

2	 Entscheidung über eventuelle 
Einwendungen gegen die Niederschrift 
über den öffentlichen Teil der Sitzung  
vom 26.03.2026	

3	 Feststellung der Tagesordnung	

4	 Einwohnerfragestunde

5	 Jugend spricht

6	 Jahresabschluss 2020 und 2021 für 
den Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft 
Hohen Neuendorf (WWH) und 
Ergebnisverwendung� B 006/2026

7	 Entlastung der Werkleitung des 
Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft 
der Stadt Hohen Neuendorf für die 
Wirtschaftsjahre 2020 und 2021 
	 B 007/2026

8	 Gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD/
Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke &  
Stadtverein und Gerlach/FDP/Tierschutz-
partei/BSW/Zimmermann – Nicht mehr 
namenlos – Benennung „Platz der 1. 
Polnischen Armee“� A 019/2026

9	 Benutzungs- und Entgeltordnung für die 
städtischen Einrichtungen� B 008/2026

www.hohen-neuendorf.de
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10	Straßenbaumaßnahme Friedrich-Naumann-
Straße zwischen Platanenallee und 
Hermsdorfer Straße im Stadtteil Hohen 
Neuendorf	  
	 B 010/2026 

11	 Richtlinie zur Beteiligung von Kindern 
und Jugendlichen in der Stadt Hohen 
Neuendorf 
� B 012/2026

12	 Entsendung eines Vertreters der Stadt  
Hohen Neuendorf in die Verbands-
versammlung des Wasser- und 
Bodenverbandes „Schnelle Havel“ 
� B 015/2026

13	 Antrag der CDU-Fraktion – Aufwertung der 
Parkpalette Bergfelde 
� A 014/2026

14	 Antrag der CDU-Fraktion – Ermöglichung 
von Public Viewing Veranstaltungen 
während der Fußball-Weltmeisterschaft 
2026� A 015/2026

15	 gemeinsamer Antrag der Fraktionen SPD/
Bündnis 90/Die Grünen und Gerlach/FDP/
Tierschutzpartei/BSW/Zimmermann – 
Pilotprojekt Tiny-Haus-Nachbarschaft : 
Beginn der Planung und Umsetzung 
� A 016/2026

16	 Antrag der Fraktion Die Linke & Stadtverein 
– Einbau von Fahrrad- und Kinderwagen- 
rampen in der Bahnunterführung 
Ruhwaldstraße – Franzstraße� A 017/2026

17	 Antrag der Fraktion Die Linke & Stadtverein 
– Straßenbau und Parkplätze Waldfriedhof 
Borgsdorf� A 018/2026

18	 Antrag der Fraktion SPD/Bündnis 90/Die 
Grünen – PV-Anlagen : Günstiger Strom 
durch Bürgerenergie� A 020/2026

19	 Antrag der Fraktion Gerlach/FDP/
Tierschutzpartei/BSW/Zimmermann – 
Einführung von Bürgerräten in der Stadt 
Hohen Neuendorf� A 021/2026

20	Behandlung der Anfragen von Mitgliedern 
nach § 7 der Geschäftsordnung	

21	 Bericht des Bürgermeisters

NICHTÖFFENTLICHER TEIL

22	Entscheidung über eventuelle 
Einwendungen gegen die Niederschrift 
über den nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
vom 26.03.2026

23	Entscheidung nach § 36a Baugesetzbuch 
(Bauturbo)	 B 011/2026

24	Behandlung der nichtöffentlichen 
Anfragen von Mitgliedern nach § 7 der 
Geschäftsordnung

25	Bericht des Bürgermeisters nichtöffentlich

26	Schließung der Sitzung

SITZUNGSERGEBNIS 
ÖFFENTLICHER TEIL

1 — Eröffnung der Sitzung, Begrüßung, Fest-
stellung der Ordnungsmäßigkeit der Ladung, 
der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit

Frau Reichel eröffnet um 18 :30 Uhr die Sitzung 
und begrüßt alle Anwesenden. Aufgrund der Ab-
wesenheit von Herrn Dr. Weiland leitet Frau Rei-
chel stellvertretend die Sitzung. Die Ordnungs-
mäßigkeit der Ladung wird festgestellt. Mit der 
Anwesenheit von 26 der 31 Stimmberechtigten 
ist die Beschlussfähigkeit gegeben. Sie weist alle 
Anwesenden darauf hin, dass Teile der heutigen 
Sitzung per Livestream ins Internet übertragen, 
aufgezeichnet und als Video auf der Homepage 
der Stadtverwaltung Hohen Neuendorf abrufbar 
sind. Hierzu verweist sie auf die Nutzungs- und 
Verarbeitungsrechte des Livestreams, die auf 
der Homepage der Stadt Hohen Neuendorf 
hinterlegt und einsehbar sind.

2 — Entscheidung über eventuelle Einwen-
dungen gegen die Niederschrift über den 
öffentlichen Teil der Sitzung vom 26.03.2026

Die Niederschrift über den öffentlichen Teil der 
Sitzung vom 26.03.2026 gilt ohne Änderungen 
als genehmigt. 

3 — Feststellung der Tagesordnung

Frau Werner bittet, den öffentlichen Teil der Sit-
zung um 21 :15 Uhr zu schließen, da ein Tagesord-
nungspunkt im nichtöffentlichen Teil der Sitzung 
beraten werden sollte.

Frau Reichel bittet um Abstimmung, um 21 :15 
Uhr in den nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu 
gehen. 
Ja-Stimmen .......................................................... 25
Nein-Stimme.........................................................................1
Enthaltungen...............................................................keine

Frau Fussan beantragt die Verschiebung des Ta-
gesordnungspunktes 17 hinter Punkt 7.

Frau Reichel stellt den Antrag von Frau Fussan 
zur Abstimmung.

Ja-Stimmen...........................................................24
Nein-Stimme.........................................................................1
Enthaltung..............................................................................1

Dem Antrag wurde stattgegeben. Es wird ent-
sprechend der Änderung der Tagesordnung 
verfahren.

4 — Einwohnerfragestunde

Herr Müggenburg weist darauf hin, dass das 
Gutachten der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Rückert ENERVA GmbH zwar Potenziale für 
einen Zusammenschluss der Abwasserbetriebe 
der Nordbahngemeinden aufzeigt, jedoch keine 
zwingenden Gründe, etwa im Bereich Personal 
oder Beschaffung, nennt. Er fragt daher nach 
den konkreten Beweggründen sowie den Vortei-
len dieses Vorhabens für die Hohen Neuendorfer 
Bevölkerung. Zudem bittet er um Klärung, ob 
die Verwaltung die Ansicht von Herrn Hartung 
(Leiter der Arbeitsgemeinschaft Abwasser(AG 
Abwasser)) teilt, wonach die strategische Aus-
richtung erst nach der Bildung einer neuen Ge-
schäftsführung festgelegt werden sollte.

Frau Werner berichtet über die laufenden Arbei-
ten der AG mit den Nordbahngemeinden zur 
Prüfung der Vor- und Nachteile sowie der Mo-
dalitäten eines möglichen Zusammenschlusses. 
Dabei zeigt ein Gutachten der Firma Rückert vie-
le Vorteile auf, insbesondere die Bündelung von 
Aufgaben zur Bewältigung des künftigen Fach-
kräftemangels in der Verwaltung. Die endgültige 
Zielrichtung und das Ergebnis der laufenden Ge-
spräche stehen noch aus.

Herr Müggenburg merkt an, dass das Gutachten 
der Firma Rückert keine expliziten Einsparpoten-
ziale beim Personal aufgrund der knappen Per-
sonaldecken in allen drei Betrieben aufweist und 
stellt somit klar, dass dieses Motiv nicht existiert.

Frau Werner betont, dass es nicht um Personal-
einsparungen gehe, sondern um die Bündelung 
von Fachkräften und Kompetenzen, um durch 
die Zusammenführung von drei Einheiten effek-
tiver zu werden.

Herr Müggenburg ergänzt, dass nach seiner Auf-
fassung der Entscheidungsprozess innerhalb der 
Stadtverordnetenversammlung noch nicht ab-
geschlossen sei und bittet die Verwaltung, ihre 
Motive im weiteren Verlauf des Prozesses näher 
darzulegen.
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5 — Jugend spricht

Es sind keine Kinder oder Jugendliche zur Sit-
zung anwesend. Frau Reichel schließt den Tages-
ordnungspunkt.

6 —Jahresabschluss 2020 und 2021 für den
Eigenbetrieb Wohnungswirtschaft Hohen
Neuendorf (WWH) und Ergebnisverwendung
Vorlage : B 006/2026

Frau van Ginneken ist zur Abstimmung nicht an-
wesend (25 Stimmberechtigte). 

Sach- und Rechtslage : 
Nach § 21 der Eigenbetriebsverordnung des Lan-
des Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung 
erfolgte die Aufstellung der Jahresabschlüsse 
2020 und 2021 durch die Werkleitung und die 
Jahresabschlussprüfung gemäß § 27 durch ei-
nen Wirtschaftsprüfer. 
Gemäß § 33 der Eigenbetriebsverordnung sind 
die geprüften Jahresabschlüsse und die Ergeb-
nisverwendung (§ 7 Nr. 4 EigV) von der Stadt-
verordnetenversammlung zu beschließen.

Beschlussvorschlag : 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt  
Hohen Neuendorf beschließt die Jahresab-
schlüsse 2020 und 2021 des Eigenbetriebes 
Wohnungswirtschaft Hohen Neuendorf.
Die Jahresergebnisse in Höhe von 379.629,25 
Euro (2020) und 267.538,38 Euro (2021) werden 
in die allgemeine Rücklage eingestellt.

Anlagen : 
	•geprüfter Jahresabschluss 2020
	•geprüfter Jahresabschluss 2021

Abstimmungsergebnis :
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder :........31
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder :.....25
Davon stimmberechtigt :.............................................25
Ja-Stimmen :......................................................................25
Nein-Stimmen :................................................................... 0
Enthaltungen :..................................................................... 0
Ungültige Stimmen :........................................................ 0
Verhalten :.....................einstimmig zugestimmt 

7 — Entlastung der Werkleitung des 
Eigenbetriebs Wohnungswirtschaft der 
Stadt Hohen Neuendorf für die Wirtschaft
jahre 2020 und 2021		 Vorlage : B 007/2026

Sach- und Rechtslage : 
Nach § 7 der Eigenbetriebsverordnung des Lan-
des Brandenburg in der zurzeit gültigen Fassung 
entscheidet die Stadtverordnetenversammlung 
über die Entlastung der Werkleitung. Hierzu ist 
gemäß § 33 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung 
getrennt vom Jahresabschluss zu beschließen.

Beschlussvorschlag : 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Hohen Neuendorf beschließt die Entlastung der 
Werkleitung des Eigenbetriebes Wohnungswirt-
schaft Hohen Neuendorf für die Wirtschaftsjah-
re 2020 und 2021.

Abstimmungsergebnis :
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder :........31
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder :.....25
Davon stimmberechtigt :.............................................25
Ja-Stimmen :......................................................................20
Nein-Stimmen :................................................................... 0
Enthaltungen :..................................................................... 0
Ungültige Stimmen :........................................................ 0
Verhalten :.....................einstimmig zugestimmt 

8 — Gemeinsamer Antrag der Fraktionen
SPD/Bündnis 90/Die Grünen,Die Linke & 
Stadtverein und Gerlach/FDP/Tierschutz-
partei/BSW/Zimmermann – Nicht mehr 
namenlos – Benennung „Platz der 
1. Polnischen Armee“ 	 Vorlage : A 019/2026

Frau van Ginneken ist zur Abstimmung anwe-
send (26 Stimmberechtigte). 

Beschlusstext : 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, alle not-
wendigen Schritte einzuleiten, um den Platz mit 
dem von Bogdan Chmielewski geschaffenen 
Denkmal an der Käthe-Kollwitz-/Ecke Helenen-
straße in Hohen Neuendorf als „Platz der 1. Pol-
nischen Armee“ benennen zu können. Zusätzlich 
soll eine Informationstafel aufgestellt werden.

Abstimmungsergebnis :
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder :........31
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder :.....26
Davon stimmberechtigt :.............................................26
Ja-Stimmen :.......................................................................13
Nein-Stimmen :.................................................................. 11
Enthaltungen :......................................................................2
Ungültige Stimmen :........................................................ 0
Verhalten :............................................... verwiesen 

Der Antrag Nr. A 019/2026 wurde zur Beratung 
in den Sozialausschuss verwiesen.

9 — Benutzungs- und Entgeltordnung für 
die städtischen Einrichtungen
Vorlage : B 008/2026

Herr Heider und Herr Zimmermann sind zur Ab-
stimmung nicht anwesend (26 Stimmberechtig-
te). 

Sach- und Rechtslage : 
In Verbindung mit dem Hohen Neuendorfer Leit-
bild „Die lebendige Stadt“ werden kommunale 
Einrichtungen u. a. durch Widmung der Allge-
meinheit zur Verfügung gestellt. Die letzte ent-
sprechende Benutzungs- und Entgeltordnung 
für kommunale Räume und Grünflächen stammt 

aus dem Jahr 2019. Seitdem haben sich Ände-
rungen hinsichtlich der für eine Nutzung Dritter 
zur Verfügung stehenden Objekte und Räume 
ergeben. Diese sind der Sportpark Bergfelde, das 
Bürgerhaus Bergfelde sowie der Kulturbahnhof. 
Für mehr Bürgerfreundlichkeit sollen zukünftig 
die öffentlichen Grün- und Außenflächen über 
die Sondernutzungssatzung erfasst werden. Da-
mit ergibt sich dann für Gebäude und Öffentliche 
Flächen eine jeweils eindeutige Zuständigkeit. 
Die daraus resultierende Anpassung der Sat-
zungsbezeichnung macht eine Neufassung jener 
erforderlich.
Die notwendige Neufassung wird auch zum An-
lass genommen, weitere Anpassungen und re-
daktionelle Änderungen einzupflegen sowie die 
Entgelte neu zu kalkulieren.

Wesentliche Änderungen sind :
	•Wegfall der Aufzählung von Nutzungsbe-
rechtigten, da gemäß § 12 Brandenburgischer 
Kommunalverfassung jede Person im Rah-
men des geltenden Rechts berechtigt ist, die 
öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde zu 
benutzen,
	•Wegfall der Vergabe von einzelnen Klassen-
räumen, da diese nicht nachgefragt waren, die 
Möblierung zu klein ist, AGs ohnehin über die 
Schule organisiert werden und zukünftig mehr 
anderweitige Räume zur Verfügung stehen,
	•Anpassung der Widmung für das Rathaus als 
Verwaltungsgebäude,
	•Keine generelle Ferienschließung in Anlehnung 
des Beschlusses A 028/2024
	•Betriebskostenbeteiligung bei allen ver-
brauchsabhängigen Kosten zur Förderung von 
Einsparpotenzialen

Eine Übersicht aller vorgenommenen Änderun-
gen wird in Form einer Synopse, in der die kon-
kreten Änderungen farblich hervorgehoben sind, 
als Anlage 2 zur Verfügung gestellt.

Beschlussvorschlag : 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt 
die Neufassung der Benutzungs- und Entgelt-
ordnung für die städtischen Einrichtungen der 
Stadt Hohen Neuendorf.

Anlagen : 
	•Anlage 1 : Benutzungs- und Entgeltordnung für 
die städtischen Einrichtungen
	•Anlage 2 : Synopse
	•Anlage 3 : Kalkulation

Abstimmungsergebnis :
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder :........31
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder :.....26
Davon stimmberechtigt :.............................................26
Ja-Stimmen :.......................................................................21
Nein-Stimmen :....................................................................5
Enthaltungen :..................................................................... 0
Ungültige Stimmen :........................................................ 0
Verhalten :.................. mehrheitlich zugestimmt 
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10 — Straßenbaumaßnahme Friedrich
-Naumann-Straße zwischen Platanenallee
und Hermsdorfer Straße im Stadtteil Hohen 
Neuendorf 	 Vorlage :  B 010/2026

Sach- und Rechtslage : 
Die auszubauende Strecke der Friedrich-Nau-
mann-Straße liegt zwischen der Platanenallee 
und der Hermsdorfer Straße im Stadtteil Hohen 
Neuendorf und ist als Wohnstraße im Verkehrs-
entwicklungsplan klassifiziert. Derzeit beginnt 
die befestigte Straßenfläche bei der Platanen-
allee und endet in westlicher Richtung nach 
ca. 210 m als Sackgasse. Von diesem Teil der 
Friedrich-Naumann-Straße wurde im Jahr 2011 
eine Teilstrecke von ca. 100 m bereits erstmalig 
hergestellt. Die übrige Teilstrecke erhielt in den 
2000-Jahren eine provisorische Fahrbahndecke. 
Die Durchführung der Straßenbaumaßnahme 
im Jahr 2011 diente vorrangig dazu, die tiefer 
gelegenen Grundstücke im nördlichen Bereich 
verkehrlich zu erschließen, welche im gleichen 
Jahr durch die von der SVV beschlossene Er-
gänzungssatzung „Nördlich Friedrich-Naumann-
Straße“ in den baurechtlichen Innenbereich 
einbezogen worden sind und damit erstmals 
Baurecht erhalten hatten. Da aufgrund der Hö-
henunterschiede des Geländes diese bauliche 
Umsetzung sehr aufwendig war und sich der An-
schluss an die Hermsdorfer Straße noch nicht 
klären ließ, beschränkte man sich darauf, nur so-
weit zu bauen, wie die verkehrliche Erreichbar-
keit der Grundstücke in der Friedrich-Naumann-
Straße es erforderte. 
Im Rahmen dieses Straßenbaues wurde die für 
die Regenentwässerung dieses Teilstückes er-
forderliche Regenentwässerungsmulde teilwei-
se auf dem südlichen privaten Grundstück an-
gelegt, um die Baumaßnahme lokal und finanziell 
zu begrenzen. 
Da die Eigentümerin des südlichen Grundstücks 
dieses derzeit bebaut, muss diese Mulde entfernt 
werden. Eine einfache Verlegung an eine andere 
Stelle ist aufgrund der vorhandenen Baumreihe 
und der vorhandenen Bebauung sowie des Ge-
fälles nicht möglich. Die Lösung des, nach Rück-
bau der großen Regenentwässerungsmulde, ver-
stärkten Entwässerungsproblems kann nur über 
einen Straßenbau erfolgen. Auch der Umstand, 
dass nach Bebauung des südlichen Bereichs 
der Friedrich-Naumann-Straße kein Wenden in 
Richtung der südlichen Seite mehr möglich sein 
wird, da sich dort dann Grundstückseinfriedun-
gen befinden werden, macht einen Straßen-
bau dringend erforderlich. Im Rahmen der Stra-
ßenbaumaßnahme sollen die Kreuzungen der 
Platanenallee/Friedrich-Naumann-Straße und 
Hermsdorfer Straße/Friedrich-Naumann-Straße 
mit ausgebaut werden. Damit wird die Sackgas-
sensituation aufgelöst, und ein Wenden ist nicht 
mehr erforderlich. Die Fahrbahn der Teilstrecke, 
die bereits im Jahr 2011 hergestellt worden war, 
wird bei der geplanten Straßenbaumaßnahme 
nicht angefasst. Lediglich erforderliche Anpas-

sungen an die neu herzustellenden Teilstücke 
werden vorgenommen. 

Folgende Variante 1 wurde von der Verwaltung 
für den noch nicht erstmalig hergestellten Teil
vorgeschlagen :
	•Fahrbahn von 3,50 bis 5,00 m breit in Asphalt-
bauweise
	•Entwässerungseinrichtung
	•unselbständige Grünanlagen
	•gepflasterte Zufahrten/Zugänge

In der am 2.7.2025 durchgeführten Anlieger-
versammlung wurde von den Anliegern über-
wiegend die Beibehaltung einer Sackgasse ge-
fordert. Aus diesem Grund hat die Verwaltung 
geprüft, ob sich bei der 210 m langen Sackgasse 
eine Wendemöglichkeit realisieren lässt. Dies ist 
aus Platzgründen nicht möglich, wurde aber als 
Variante 2 dargestellt, wenn auch sie räumlich 
und bautechnisch nicht ausführbar ist. Für eine 
Wendeanlage für 3-achsige Müllfahrzeuge ist 
die vorhandene öffentliche Straßenraumbreite 
mit 15 m zu gering. Zudem wäre die topografi-
sche Einordnung der Wendeanlage durch den 
großen Höhenunterschied zwischen dem süd-
lichen Baufeld und der nördlichen Grundstücke 
bautechnisch sehr aufwändig.

Zudem wurde geprüft, eine Sackgasse ohne 
Wendemöglichkeit zu errichten. Diese Variante 
2a beinhaltet :
	•Fahrbahn von 3,50 bis 5,00 m breit in Asphalt-
bauweise
	•Entwässerungseinrichtung
	•unselbständige Grünanlagen
	•gepflasterte Zufahrten/Zugänge

Der Anschluss des bereits hergestellten Teil-
stücks bis zur Hermsdorfer Straße erfolgt in 
diesem Fall als unselbständige Grünanlage (keine 
Fahrbahn). Die Kosten für die Variante 2a sind ca. 
35 T€ günstiger als für die Variante 1.

Beschlussvorschlag : 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Hohen Neuendorf beschließt die Straßenbau-
maßnahme der Friedrich-Naumann-Straße zwi-
schen Platanenallee und Hermsdorfer Straße im 
Stadtteil Hohen Neuendorf mit Variante 2a (als 
Sackgasse ohne Wendemöglichkeit) :
	•Fahrbahn von 3,50 bis 5,00 m breit in Asphalt-
bauweise
	•Entwässerungseinrichtung 
	•unselbständige Grünanlagen
	•gepflasterte Zufahrten/Zugänge

sowie die Prüfung der Anforderungen der  
§§ 1 Abs. 4 bis 7 und 1 a Abs. 2 Baugesetzbuch 
(BauGB) für die Herstellung der Erschließungs-
anlage „Friedrich-Naumann-Straße zwischen 
Platanenallee und Hermsdorfer Straße im Stadt-
teil Hohen Neuendorf“ gemäß dem als Anlage 
beigefügten Prüfergebnis. Die entsprechende 
Anlage ist Bestandteil des Beschlusses.

Anlagen : 
1.	� Protokoll vom 17.07.2025 der Einwohnerver-

sammlung vom 02.07.2025
2.	Abwägungsprotokoll der Einwohnerbeteiligung
3.	�Prüfung der Anforderungen der §§ 1 Abs. 4 

bis 7 und 1 a BauGB für die Herstellung der  
Erschließungsanlage

4.	Lageplan Variante 1 mit Regelquerschnitt
5.	Lageplan Variante 2 mit Regelquerschnitt
6.	Lageplan Variante 2 a mit Regelquerschnitt

Abstimmungsergebnis :
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder :........31
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder :.....26
Davon stimmberechtigt :.............................................26
Ja-Stimmen :.......................................................................19
Nein-Stimmen :....................................................................5
Enthaltungen :......................................................................2
Ungültige Stimmen :........................................................ 0
Verhalten :.................. mehrheitlich zugestimmt 

11 — Richtlinie zur Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen in der Stadt Hohen 
Neuendorf	 Vorlage : B 012/2026

Sach- und Rechtslage :
Rechtsgrundlagen
	•Artikel 2 der UN-Kinderrechtskonvention 
(Recht auf Nicht-Diskriminierung)
	•Artikel 3 der UN-Kinderrechtskonvention 
(Vorrangige Berücksichtigung des Kindes-
wohls)
	•Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention  
(Das Recht des Kindes auf Gehör)
	•§ 19 der Brandenburgischen Kommunalverfas-
sung (Beteiligung und Mitwirkung von Kindern 
und Jugendlichen)
	•§ 4 Absatz 3 des Brandenburgischen Kinder- 
und Jugendgesetzes (Anhörung, Beteiligung, 
Mitwirkung)
	•§ 13 des Brandenburgischen Kinder- und 
Jugendgesetzes (Nachholen einer Beteiligung 
und Beschwerdeverfahren)
	•§ 3 (2) und (2a) und § 8 Hauptsatzung der 
Stadt Hohen Neuendorf (Mitwirkungs- und 
Beteiligungsrechte über BM, BG, Verwaltung, 
Fachausschuss, Jugendkoordination, Kinder- 
und Jugendeinrichtungen, politische Bildung 
sowie Jugendbeirat) 
	•§ 8 (2) e) Geschäftsordnung der Stadt Hohen 
Neuendorf (TO Jugend spricht)

Die Kommunalverfassung des Landes Branden-
burg beinhaltet die Rechtsnorm für Kommunen, 
Kinder und Jugendliche entsprechend ihrem 
Entwicklungsstand und ihrer Einsichtsfähigkeit 
in und an kommunalpolitischen Diskussions- und 
Entscheidungsprozessen eigenständig mitwir-
ken zu lassen. Diese Norm sichert den Kindern 
und Jugendlichen eine Beteiligung an allen kom-
munalen Angelegenheiten zu, bei denen ihre In-
teressen und Bedürfnisse berührt sind. 
Mit dieser Regelung will der Landesgesetzgeber 
erreichen, dass die Interessen und Bedürfnisse 
von Kindern oder Jugendlichen bei kommunal-
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politischen Entscheidungen eine stärkere Be-
rücksichtigung finden und die entsprechenden 
Rechte aus der UN-Kinderrechtskonvention ver-
bindlich umgesetzt werden.
Es soll darüber hinaus auch ein grundsätzliches 
Interesse an kommunalen Geschehensabläufen 
bei Minderjährigen geweckt werden.

1.	� Erarbeitungsprozess und Beteiligung an der 
Richtlinie

Um den Rechtsanspruch von Kindern oder Ju-
gendlichen nachvollziehbar und verbindlich im 
Rahmen der kommunalen Selbstverwaltung zu 
gestalten, hat die Stadt Hohen Neuendorf ge-
meinsam mit Vertretern der Stadtverordneten-
versammlung, der Stadtverwaltung, den Akteu-
ren der Kinder- und Jugendarbeit, Kindern und 
Jugendlichen in einem partizipativen Prozess 
diese, der Beschlussvorlage anliegende Richtli-
nie und einen Aufgaben- und Beteiligungsrech-
te-KATALOG erarbeitet. 
Diese Richtlinie beschreibt das Anliegen, die 
Grundlagen und die Umsetzungsschwerpunkte 
der Beteiligung von Kindern oder Jugendlichen 
im Alter von 0 bis 18 Jahren, die in Hohen Neuen-
dorf leben oder sich in der Stadt aufhalten.
Der Aufgaben- und Beteiligungsrechte-KATA-
LOG regelt, an welchen kommunalen Aufgaben 
und Entscheidungen Kinder oder Jugendliche 
mit welcher Intensität oder Form beteiligt wer-
den und welchen Einfluss die Ergebnisse der Be-
teiligung auf die jeweilige Entscheidung haben. 
Er dient der Stadtverwaltung ferner als Arbeits-
grundlage, darauf aufbauend jeweils individuell 
und situationsabhängige passende Beteiligungs-
verfahren im Vorfeld einer kommunalen Ent-
scheidung zu entwickeln. 
Die Stadt Hohen Neuendorf hat für die Beglei-
tung des Prozesses der Strategieentwicklung 
„Kommunale Kinder- und Jugendbeteiligung“ 
eine interne Steuerungsgruppe mit Vertretungen 
aus Verwaltung, Politik und Jugendarbeit gebil-
det, die durch eine externe und unabhängige Be-
ratung begleitet wurde. Diese Steuerungsgruppe 
analysierte die vorhandenen Beteiligungs- und 
Mitwirkungsrechte und -formen auf Ebene der 
Stadt und erarbeitete jeweils mit der Führungs-
ebene der Stadtverwaltung, den Fraktionen der 
Stadtverordnetenversammlung und hauptamt-
lichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden der 
Kinder- und Jugendarbeit in einzelnen, extern 
moderierten Workshops deren Perspektiven auf 
Gelingens-Faktoren und Voraussetzungen für 
die eigenständige Mitwirkung von Kindern und 
Jugendlichen an politischen Diskussions- und 
Entscheidungsprozessen. 
In mehreren Workshops wurden jeweils mit Kin-
dern und Jugendlichen deren Sichtweisen und 
Perspektiven unbeeinflusst gesammelt. Ins-
besondere wurden die städtischen Aufgaben 
identifiziert, bei denen die Kinder oder Jugend-
lichen ihre Interessen und Bedürfnisse berührt 
sehen und ermittelt. Anschließend wurden die 
Ergebnisse der Perspektiven-Workshops der be-

teiligten Gruppen durch die Steuerungsgruppe 
gegenübergestellt, ausgewertet und daraus die-
se individuell und auf die Situation in der Stadt 
angepasste Kinder- und Jugendbeteiligungs-
richtlinie abgeleitet. 
In zwei Dialogforen handelten jeweils Kinder und 
Jugendliche mit Vertretungen der Fraktionen 
der Stadtverordnetenversammlung ihre Beteili-
gungsrechte an den städtischen Aufgaben aus. 
Diese Foren wurden durch eine externe und neu-
trale Moderation begleitet. 
Die ausgehandelten Ergebnisse aus den beiden 
Dialogforen wurden in den Aufgaben- und Betei-
ligungsrechte-KATALOG übertragen. Dieser re-
gelt die städtischen Aufgaben, die die Interessen 
und Bedürfnisse von Kindern oder Jugendlichen 
berühren und wie Kinder oder Jugendliche in die 
jeweilige Entscheidung darüber eingebunden 
werden. Der Katalog als Anlage der Kinder- und 
Jugendbeteiligungsrichtlinie dient als verbind-
liche Handlungsgrundlage zur Umsetzung des 
Rechtsanspruches nach §19 BbgKVerf. 

Beschlussvorschlag :
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Hohen Neuendorf beschließt die anliegende 
Richtlinie zur Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen in der Stadt Hohen Neuendorf.

Anlage : 
	•Richtlinie zur Beteiligung von Kindern und Ju-
gendlichen in der Stadt Hohen Neuendorf

Abstimmungsergebnis :
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder :........31
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder :.....26
Davon stimmberechtigt :.............................................26
Ja-Stimmen :......................................................................26
Nein-Stimmen :................................................................... 0
Enthaltungen :..................................................................... 0
Ungültige Stimmen :........................................................ 0
Verhalten :.....................einstimmig zugestimmt 

12 — Entsendung eines Vertreters der Stadt 
Hohen Neuendorf in die Verbandsversamm
lung des Wasser- und Bodenverbandes 
„Schnelle Havel“		  Vorlage : B 015/2026

Sach- und Rechtslage : 
Die Stadt Hohen Neuendorf ist Mitglied im Was-
ser- und Bodenverband „Schnelle Havel“.
Der Verband ist ein Wasser- und Bodenverband 
im Sinne des Gesetzes über Wasser- und Boden-
verbände (Wasserverbandsgesetz – WVG) sowie 
ein Gewässerunterhaltungsverband im Sinne des 
Brandenburgischen Wassergesetzes (BbgWG) 
und des Gesetzes über die Bildung von Gewäs-
serunterhaltungsverbänden (GUVG). Zur Vertre-
tung der Mitglieder in der Verbandsversammlung 
dürfen diese gemäß § 8 der Neufassung der Ver-
bandssatzung vertretungsberechtigte natürliche 
Personen dorthin entsenden.

Gemäß § 28 Abs. 2 Nr. 6 i. V. m. Nr. 24 BbgKVerf 

obliegt der Gemeindevertretung die Entschei-
dung über die Bestellung der Vertretung der Ge-
meinde in wirtschaftlichen Unternehmen, in Ver-
einen und sonstigen Einrichtungen sowie über 
die Mitgliedschaft in Vereinen und Verbänden.
Dabei ist nicht vorgeschrieben, dass die Vertre-
ter der Stadtverordnetenversammlung angehö-
ren müssen. Die Aufgabenwahrnehmung durch 
Mitarbeitende der Verwaltung hat sich in den 
vergangenen Jahren bewährt.
Es ist vorgesehen, einen Vertreter sowie dessen 
Stellvertreter zu entsenden. Die Vorschriften des 
§ 40 „Einzelwahlen“ der Kommunalverfassung 
des Landes Brandenburg sind anzuweden.

Beschlussvorschlag : 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, 
Herrn Michael Sedelis (FDL Tiefbau) als Ver-
treter der Stadt Hohen Neuendorf und Herrn 
Maik Stoof (SB Niederschlagswasser) als dessen 
Stellvertreter in die Verbandsversammlung des 
Wasser- und Bodenverbandes „Schnelle Havel“ 
zu entsenden. Gleichzeitig werden Frau Petra 
Teigel (FDL Planung und Hochbau, Klimaschutz) 
und Herr Karsten Kröcher (SB Tiefbau) als bishe-
rige Vertretung abberufen.

Abstimmungsergebnis :
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder :........31
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder :.....26
Davon stimmberechtigt :.............................................26
Ja-Stimmen :......................................................................26
Nein-Stimmen :................................................................... 0
Enthaltungen :.......................................................................1
Ungültige Stimmen :........................................................ 0
Verhalten :.....................einstimmig zugestimmt 

13 — Antrag der CDU-Fraktion – Aufwertung
der Parkpalette Bergfelde
Vorlage : A 014/2026

Beschlusstext :
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt 
die Stadtverwaltung, mit dem Ministerium für 
Infrastruktur und Landesplanung des Landes 
Brandenburg Kontakt aufzunehmen und zu prü-
fen, ob und unter welchen Voraussetzungen, 
beispielsweise hinsichtlich baulicher Anforde-
rungen, notwendiger Anpassungen oder einer 
möglichen (anteiligen) Kostenübernahme durch 
das Land, auf eine Rückzahlung der bereits ge-
währten Fördermittel für die Parkpalette Berg-
felde verzichtet werden kann, sofern eine direk-
te fußläufige Verbindung zwischen der oberen 
Ebene der Parkpalette und der Aufgangsanlage 
beziehungsweise der Rampenanlage zur S-Bahn 
geschaffen wird. In diesem Zusammenhang soll 
insbesondere geprüft werden, ob eine kleine 
Fußgängerbrücke oder eine vergleichbare bau-
liche Verbindung zwischen der Parkpalette und 
der bestehenden Brückenrampe zum S-Bahn-
hof Bergfelde realisiert werden kann. Zudem 
soll geprüft werden, ob die Fahrradabstellanlage 
aufgrund der geringen Auslastung „förderneut-
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ral“ verändert werden kann, z. B. Aussetzen der 
Gebührenpflicht. Dem Stadtentwicklungs- und 
Bauausschuss ist über das Ergebnis der Gesprä-
che sowie über mögliche Realisierungsoptionen 
bis spätestens September 2026 zu berichten.

Abstimmungsergebnis :
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder :........31
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder :.....26
Davon stimmberechtigt :.............................................26
Ja-Stimmen :......................................................................23
Nein-Stimmen :................................................................... 0
Enthaltungen :......................................................................3
Ungültige Stimmen :........................................................ 0
Verhalten :............................................... verwiesen 
Der Antrag Nr. A 014/2026 wurde zur Beratung 
in den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss 
verwiesen.

14 — Antrag der CDU-Fraktion – Ermög-
lichung von Public Viewing Veranstaltungen 
während der Fußball-Weltmeisterschaft 2026
Vorlage : A 015/2026

Beschlusstext : 
Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, 
dass in Hohen Neuendorf während der Fußball-
Weltmeisterschaft 2026 Public Viewing Ver-
anstaltungen auch nach 22 Uhr im Rahmen der 
bundesrechtlich vorgesehenen Ausnahmerege-
lungen zugelassen werden.
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die er-
forderlichen organisatorischen und rechtlichen 
Voraussetzungen zu schaffen, um Vereinen, 
Gastronomen und weiteren Veranstaltern eine 
rechtssichere und unbürokratische Durchfüh-
rung entsprechender Veranstaltungen zu ermög-
lichen. Dabei ist sicherzustellen, dass Genehmi-
gungen zügig erteilt werden und gleichzeitig ein 
angemessener Ausgleich zwischen dem öffentli-
chen Interesse an der gemeinschaftlichen Über-
tragung der Spiele und den berechtigten Ruhe-
interessen der Anwohner gewährleistet wird.
Dieser Beschluss tritt unter der Voraussetzung in 
Kraft, dass die entsprechenden Regelungen auf 
Bundesebene nach Zustimmung durch den Bun-
desrat rechtswirksam werden.

Begründung : 
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 findet in 
Kanada, Mexiko und den USA statt. Aufgrund der 
Zeitverschiebung werden zahlreiche Spiele erst 
in den späten Abendstunden oder in der Nacht 
deutscher Zeit angepfiffen. Das Bundeskabinett 
hat daher beschlossen, Ausnahmen von den 
geltenden Lärmschutzregelungen zu ermögli-
chen, um Public Viewing Veranstaltungen auch 
nach 22 Uhr zuzulassen. Die bundesrechtlichen 
Ausnahmeregelungen eröffnen den Kommunen 
lediglich die Möglichkeit, entsprechende Veran-
staltungen zu genehmigen und bedürfen zu ihrer 
praktischen Anwendung einer ausdrücklichen 
kommunalen Entscheidung und Umsetzung.
Public Viewing Veranstaltungen haben eine gro-

ße gesellschaftliche Bedeutung. Sie fördern das 
Gemeinschaftsgefühl, stärken das Vereinsleben 
und tragen zur Belebung des öffentlichen Raums 
bei. Gerade bei Spielen der deutschen National-
mannschaft ist mit einem hohen öffentlichen 
Interesse zu rechnen. Auch für die örtliche Gas-
tronomie, sowie für Vereine und Veranstalter 
ergeben sich dadurch zusätzliche Möglichkei-
ten. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass die 
Kommune frühzeitig klare Rahmenbedingungen 
schafft und eine verlässliche Genehmigungspra-
xis sicherstellt. Gleichzeitig sind die berechtigten 
Interessen der Anwohner zu berücksichtigen. 
Durch klare Auflagen und eine verantwortungs-
volle Durchführung kann ein ausgewogener Inte-
ressenausgleich erreicht werden. Mit diesem An-
trag wird sichergestellt, dass Hohen Neuendorf, 
die durch den Bund geschaffenen Möglichkeiten 
aktiv nutzt und Public Viewing Veranstaltungen 
während der Weltmeisterschaft unbürokratisch 
ermöglicht.

Abstimmungsergebnis :
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder :........31
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder :.....26
Davon stimmberechtigt :.............................................26
Ja-Stimmen :......................................................................22
Nein-Stimmen :................................................................... 0
Enthaltungen :......................................................................4
Ungültige Stimmen :........................................................ 0
Verhalten :.....................einstimmig zugestimmt 

15 — gemeinsamer Antrag der Fraktionen
SPD/Bündnis 90/Die Grünen und Gerlach/
FDP/Tierschutzpartei/BSW/Zimmermann – 
Pilotprojekt Tiny-Haus-Nachbarschaft : 
Beginn der Planung und Umsetzung
Vorlage : A 016/2026

Beschlusstext :
Die Stadtverordnetenversammlung beauftragt 
die Verwaltung die Verpachtung des kommuna-
len Grundstücks Zühlsdorfer Straße 7 in Hohen 
Neuendorf zum Zweck einer mobilen Tiny-Haus-
Bebauung von 4 bis 6 Häusern für dauerhaftes 
Wohnen zu prüfen. Dafür soll die Verwaltung bis 
September 2026 Nutzungskriterien und eine 
Kosten-/Einnahmenaufstellung erarbeiten und 
im Finanzausschuss berichten.

Begründung :
Bei Tiny-Häusern handelt es sich um kleine, oft 
mobile Wohngebäude, die in der Regel eine Wohn-
fläche von unter 50 Quadratmetern haben. Die im 
Trend liegenden minimalistischen Häuser stellen 
vollwertige Wohnraumalternativen dar und sind voll 
ausgestattet mit Küche, Bad und Schlafbereich. 
Für Hohen Neuendorf kann die Bereitstellung von 
Pachtflächen auf kommunalem Land eine Möglich-
keit sein, neben dem kommunalem Wohnungsbau 
zusätzlich die Grundlage für kostengünstiges 
Wohnen zu schaffen. Ziel ist, das Grundstück mit 
der Nutzungsauflage „Tinyhaus-Nachbarschaft“ 
an einen Pächter zu vergeben, der die weitere 

Betreuung der einzelnen Pachtflächen über-
nimmt ODER die Flächen einzeln an Nutzende 
verpachtet. Vorab sollten durch die Verwaltung 
Informationen zur Umsetzung des Pilotprojektes 
zur Diskussion bereitgestellt werden :
	•Anzahl Häuser auf dem Grundstück und Haus-
größen (bei einer Grundstücksgröße von
	•2000qm sind 4 bis 6 Minihäuser mit jeweils 
30-50qm Wohnfläche denkbar – siehe ange-
hängte Karte)
	•Größe der Pachtflächen (250-300qm) und 
Höhe der Pachteinnahmen
	•Zuständigkeiten für die Erhebung der Pacht 
(Verwaltung/Eigenbetrieb Wohnen)
	•Kriterien für Fundamente (Schraub- oder 
Punktfundamente, die sich an den jeweiligen 
Mobilheimen orientieren und von den Pächtern 
selbst fachgerecht hergestellt und finanziert 
werden müssen)
	•Kosten für die Erschließung mit Wasser, Ab-
wasser, Strom zentral bis auf das Grundstück 
mit Verteilerkasten
	•Kosten für die Vermessung der zu verpachten-
den Flächen
	•Prüfung der Notwendigkeit von Stellplätzen 
und Zuwegungen

Die Minihäuser können in Gestaltung, Bauart, 
Material und Ausstattung variabel sein, müssen 
aber den Energie- und Baustandards genügen. 
Das Aufstellen von Tinyhäusern ist genehmi-
gungspflichtig – die Baugenehmigungen müs-
sen von den Eigentümern selbst beantragt und 
finanziert werden.

Abstimmungsergebnis :
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder :........31
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder :.....26
Davon stimmberechtigt :.............................................26
Ja-Stimmen :.......................................................................21
Nein-Stimmen :....................................................................2
Enthaltungen :......................................................................3
Ungültige Stimmen :........................................................ 0
Verhalten :.................. mehrheitlich zugestimmt 

16 — Antrag der Fraktion Die Linke & Stadver
ein – Einbau von Fahrrad- und Kinderwagen
rampen in der Bahnunterführung Ruhwald
straße – Franzstraße
Vorlage : A 017/2026

Frau Franck und Frau Brunke sind zur Abstim-
mung nicht anwesend (24 Stimmberechtigte). 
ein Straßenschild „Seesteig“ aufzustellen.
Beschlusstext :
Die Stadtverordnetenversammlung Hohen Neu-
endorf beschließt, die Verwaltung aufzufordern, 
für die Bahnunterführung von der Ruhwaldstraße 
zur Franzstraße im Stadtteil Hohen Neuendorf 
den Einbau von Rampen oder Führungsschienen 
auf den jeweiligen Treppen beider Ausgänge für 
die Nutzung für Personen mit Fahrrad und Kin-
derwagen gegenüber der Deutschen Bahn ein-
zufordern. Die Verwaltung wird weiterhin be-
auftragt, diesbezüglich mit der Deutschen Bahn 
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Optionen für die Durchführbarkeit zu erörtern 
und die Ergebnisse dem Stadtentwicklungs- und 
Bauausschuss im Dezember 2026 der Gespräche 
zu präsentieren. 

Begründung :
Die Bahn-Unterführung ist nicht barrierefrei zu-
gänglich. Somit ist die Nutzung für Personen mit
Fahrrad und Kinderwagen mit erheblichem Auf-
wand verbunden. Das Ausweichen auf eine
Alternativroute zur Umfahrung ist im kürzesten 
Fall über die Bahnbrücke der Schönfließer Straße
möglich, deren Entfernung im Falle der Nutzung 
zu einer merklichen zeitlichen Verzögerung führt.
Mit dem Einbau von Rampen oder von Führungs-
schienen auf den Treppen der Unterführung kann
deren Nutzung von genannten Personengrup-
pen signifikant vereinfacht werden.

Abstimmungsergebnis :
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder :........31
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder :.....24
Davon stimmberechtigt :.............................................24
Ja-Stimmen :......................................................................22
Nein-Stimmen :................................................................... 0
Enthaltungen :......................................................................2
Ungültige Stimmen :........................................................ 0
Verhalten :.....................einstimmig zugestimmt 

17 — Antrag der Fraktion Die Linke & Stadt
verein – Straßenbau und Parkplätze Wald
friedhof Borgsdorf		  Vorlage : A 018/2026

Frau Franck ist zur Abstimmung anwesend, Frau 
Brunke und Herr Hübner sind zur Abstimmung 
nicht anwesend (24 Stimmberechtigte). 

Beschlusstext : 
Die Verwaltung wird beauftragt dem Stadtent-
wicklungs- und Bauausschuss Varianten eines 
Straßenausbaus der Straße „Zum Friedhof“ mit 
ausreichenden Parkplätzen vorzulegen. Die Ein-
richtung einer Toilettenanlage ist zu prüfen. 

Begründung :
Der Bau des Trauerpavillons ist kurz vor dem 
Abschluss und das Projekt „Friedwald“ aus dem 
Bürgerhaushalt befindet sich in der Umsetzung. 
Da hier die einzige Möglichkeit einer Baumbe-
stattung im Stadtgebiet besteht, ist mit einer 
starken Erhöhung der Anzahl von Beisetzungen 
auch größeren Ausmaßes zu rechnen. Der jetzige 
Straßenzustand und die Parkmöglichkeiten sind 
dem bei Weitem nicht gewachsen.

Abstimmungsergebnis :
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder :........31
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder :.....24
Davon stimmberechtigt :.............................................24
Ja-Stimmen :.......................................................................13
Nein-Stimmen :....................................................................4
Enthaltungen :......................................................................7
Ungültige Stimmen :........................................................ 0
Verhalten :.................. mehrheitlich zugestimmt 

18 — Antrag der Fraktion SPD/Bündnis 90/
Die Grünen – PV-Anlagen : Günstiger Strom
durch Bürgerenergie

Frau Brunke und Herr Hübner sind zur Abstimmung 
anwesend, Herr Zimmermann ist zur Abstimmung 
nicht anwesend (25 Stimmberechtigte).

Beschlusstext : 
Die Stadtverordneten sprechen sich dafür aus, 
die Flächen, auf denen die Stadt in absehbarer 
Zeit keine eigenen PV-Anlagen errichten möch-
te, einer Bürgerenergiegenossenschaft zur Nut-
zung anzubieten. Im Falle einer Nutzung durch 
eine Bürgerenergiegenossenschaft ist die SVV 
vor Abschluss eines entsprechenden Vertrages 
in geeigneter Weise zu beteiligen.

Abstimmungsergebnis :
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder :........31
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder :.....25
Davon stimmberechtigt :.............................................25
Ja-Stimmen :.......................................................................16
Nein-Stimmen :....................................................................8
Enthaltungen :.......................................................................1
Ungültige Stimmen :........................................................ 0
Verhalten :............................................... verwiesen 

Der Antrag Nr. A 020/2026 wurde zur Beratung 
in den Stadtentwicklungs- und Bauausschuss 
verwiesen.

19 — Antrag der Fraktion Gerlach/FDP/
Tierschutzpartei/BSW/Zimmermann – 
Einführung von Bürgerräten in der Stadt 
Hohen Neuendorf	 Vorlage : A 021/2026

Herr Zimmermann ist zur Abstimmung anwe-
send (26 Stimmberechtigte).

Beschlusstext : 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Hohen Neuendorf beschließt :
1.	� Die Verwaltung wird beauftragt, in Abstim-

mung mit dem Hauptausschuss bis zum 
30.08.2025 ein Konzept zur Einführung von 
Bürgerräten zu erarbeiten.

2. �Das Konzept hat insbesondere zu enthalten :
	• Ziele, Aufgaben und Zuständigkeiten von 
Bürgerräten,
	• die Beschränkung auf maximal einen Bürger-
rat pro Kalenderjahr,
	• die Festlegung, dass Bürgerräte ausschließ-
lich bei grundlegenden stadtentwicklungs-
politischen Fragestellungen von erheblicher 
Bedeutung eingesetzt werden,
	• ein Verfahren zur ausschließlich zufallsbasier-
ten Auswahl der Teilnehmer (reines Losver-
fahren ohne Quoten, ohne Gewichtung nach 
Alter, Geschlecht oder sonstigen Merkmalen),
	• die Festlegung einer festen Teilnehmerzahl, 
die ausschließlich durch Los bestimmt wird ; 
eine Nachbesetzung oder ein Nachrückver-
fahren findet nicht statt,

	• organisatorische und finanzielle Rahmen-
	• bedingungen,
	• Verfahrensregeln zur Durchführung und Aus-
wertung der Bürgerräte,
	• die verbindliche Festlegung, dass Bürgerräte 
ausschließlich empfehlenden Charakter haben 
und ihre Ergebnisse als Empfehlung an die 
Stadtverordnetenversammlung übergeben,
	• die Klarstellung, dass die Entscheidungszu-
ständigkeit ausschließlich bei der Stadtver-
ordnetenversammlung verbleibt.

3.	� Auf Grundlage dieses Konzepts legt die Ver-
waltung der Stadtverordnetenversammlung 
einen Vorschlag zur Änderung der Haupt-
satzung vor, mit dem die Einrichtung und 
Durchführung von Bürgerräten verbindlich 
geregelt wird.

4.	� Die Stadtverordnetenversammlung entschei-
det abschließend über die Aufnahme entspre-
chender Regelungen in die Hauptsatzung.

Abstimmungsergebnis :
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder :........31
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder :.....26
Davon stimmberechtigt :.............................................26
Ja-Stimmen :.......................................................................21
Nein-Stimmen :....................................................................5
Enthaltungen :..................................................................... 0
Ungültige Stimmen :........................................................ 0
Verhalten :............................................... verwiesen 

Der Antrag Nr. A 021/2026 wurde zur Beratung 
in den Hauptausschuss verwiesen.

20 — Behandlung der Anfragen von 
Mitgliedern nach § 7 der Geschäftsordnung

Der Wortlaut der Anfragen nach § 7 der Ge-
schäftsordnung sowie deren Beantwortungen 
sind im Ratsinformationssystem unter Anfragen 
nach GeschO einsehbar.

NICHTÖFFENTLICHER TEIL

23 — Entscheidung nach § 36a Baugesetz-
buch (Bauturbo) 		  Vorlage : B 011/2026

Abstimmungsergebnis :
Gesetzliche Zahl der Gremiumsmitglieder :........31
Zahl der anwesenden Gremiumsmitglieder :.....26
Davon stimmberechtigt :.............................................26
Ja-Stimmen :......................................................................25
Nein-Stimmen :.....................................................................1
Enthaltungen :..................................................................... 0
Ungültige Stimmen :........................................................ 0
Verhalten :.................. mehrheitlich zugestimmt 

26 — Schließung der Sitzung

Frau Reichel schließt die Sitzung um 21 :30 Uhr.

gez. Franziska Reichel · Stellv. Vorsitzende der 
Stadtverordnetenversammlung 
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BEKANNTMACHUNGEN 

Hinweis zur Bekanntmachung
Die von der Stadtverordnetenversammlung 
Hohen Neuendorf am 30.04.2026 mit 
Beschluss Nr. B 008/2026 beschlossene 
Benutzungs- und Entgeltordnung für 
die städtischen Einrichtungen wurde 
entsprechend der Regelungen zur öffentlichen 
Bekanntmachung von Satzungen auf der 
Startseite der Internetseite unter Ortsrecht/
Bekanntmachungen am 08.05.2026 
bekanntgemacht. 

Hohen Neuendorf, den 13.05.2026
gez. Steffen Apelt · Bürgermeister

Hinweis zur Bekanntmachung
Die von der Stadtverordnetenversammlung 
Hohen Neuendorf am 30.04.2026 mit Beschluss  
Nr. B 012/2026 beschlossene Richtlinie zur Be-
teiligung von Kindern und Jugendlichen in der 
Stadt Hohen Neuendorf wurde entsprechend 
der Regelungen zur öffentlichen Bekanntma-
chung von Satzungen auf der Startseite der 
Internetseite unter Ortsrecht/Bekanntmachun-
gen am 08.05.2026 bekanntgemacht. 

Hohen Neuendorf, den 13.05.2026
gez. Steffen Apelt ·  Bürgermeister
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TERMINE

SITZUNGSTERMINE  
HOHEN NEUENDORF

02.06.2026 | 18:30 Uhr 		
Hauptausschuss			 
öffentlich

09.06.2026 | 18:30 Uhr		
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss	
öffentlich

11.06.2026 | 18:30 Uhr		
Sozialausschuss			 
öffentlich
	

16.06.2026 | 18:30 Uhr		
Finanzausschuss			 
öffentlich

30.06.2026 | 18:30 Uhr		
Stadtentwicklungs- und Bauausschuss 	
öffentlich

02.07.2026 | 18:30 Uhr		
Stadtverordnetenversammlung	
öffentlich

07.07.2026 | 18:30 Uhr		
Hauptausschuss 			
öffentlich

TERMINE SENIORENLOTSIN
Sprechstunden:  
Jeden Donnerstag 14 bis 17 Uhr  
Rathaus Hohen Neuendorf,  
Oranienburger Str. 2

Jeden 2., 3. und 4. Freitag im Monat,  
9 bis 12 Uhr  
Volkssolidarität, Berliner Str. 35, Hohen 
Neuendorf

Mit vorheriger Terminvereinbarung: 
Volkssolidarität Bergfelde, Vereinsge-
bäude Sportplatz Borgsdorf, Bürgerhaus 
Stolpe Dorf, Hausbesuche
Kontakt:	
Telefon 	 03302-499 99 16
mobil 	 0171-192 2376 
seniorenlotse-hohenneuendorf@
purggmbh.de

TERMINE SCHIEDSSTELLE
Sprechstunden:  
jeden 1. Dienstag im Monat  
von 16:00 bis 18:00 Uhr  
im Rathaus der Stadt Hohen Neuendorf, 
Oranienburger Straße 2,  
16540 Hohen Neuendorf
Kontakt:

	Ģ https://hohen-neuendorf.de/de/ 
buergerservice/was-erledige-ich-
wo/info/schiedsstelle

 
Nächster Termin: Dienstag, 02.06.2026 

TERMINE SOZIAL­
PSYCHIATRISCHER DIENST
Sprechstunden:  
Jeden Donnerstag 14 bis 17 Uhr  
Rathaus Hohen Neuendorf,  
Oranienburger Str. 2

Am 15.06., 24.08., 21.09., 16.11.2026; 
10–12 Uhr, Raum 1.40

	Ģ www.oberhavel.de/ 
B%C3%BCrgerservice/Gesundheit/
Sozialpsychiatrischer-Dienst

TERMINE POLIZEI
Sprechstunden:  
Jeden Dienstag 15-17 Uhr, Raum A_0.73

NOTRUF-NUMMERN
Polizeinotruf 110 

Rettungsdienst (Feuerwehr) 112 

Leitstelle Feuerwehr (03334) 304 80 

Polizeiwache Henningsdorf (03302) 8030 

Notfalltelefon  
(Virchow-Klinikum) 

(030) 450 553 534 

Ärztlicher  
Bereitschaftsdienst 

116 117 

Apothekennotdienst (0800) 00 22 833 

Giftnotruf Berlin (030) 19 240 

Krankenhaus Oranienburg (03301) 660 

Krankenhaus Hennigsdorf (03302) 54 50 

Telefonseelsorge  
evangelisch 

(0800) 1110111 

Telefonseelsorge katholisch (0800) 1110222 

Frauenhaus Oranienburg (0800) 664 80 45

Notrufnummer für Frauen 
bei Gewalt 

116 016

SOS nach Vergewaltigung (03301) 66 30 17 o. 66 20 10

Hilfetelefon für Schwangere 
in Not 

(0800) 40 40 020

Gesundheitsamt (03301) 601 751 

Jugendamt (03301) 601 411 

Tierärztlicher Notdienst (033056) 43 800 

Tierheim Ladeburg (03338) 70 42 84

Impressum
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